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-  Öffentliche Bekanntmachung - 
 

Bezirksregierung Köln 

Dezernat 33 

– Ländliche Entwicklung, Bodenordnung – 

 Köln, den 31.03.2014 

Dienstgebäude Blumenthalstraße 33 

50670 Köln 

Flurbereinigung Weilerswist  Tel.: 0221/147-2033 

Az.:  33.42 – 14 02 3 –   

 

Ausführungsanordnung  

Im Flurbereinigungsverfahren Weilerswist, Kreis Euskirchen und Kreis Rhein-Erft-Kreis, 

wird hiermit die Ausführung des Flurbereinigungsplanes gemäß §  61 des 

Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 546), 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794), angeordnet. 

1. Mit dem 01.06.2014  tritt der im Flurbereinigungsplan vorgesehene neue 

Rechtszustand an die Stelle des bisherigen, das heißt, die im Flurbereinigungsplan 

enthaltene Neuordnung des Eigentums und der sonstigen privatrechtlichen und 

öffentlich-rechtlichen Verhältnisse tritt in Kraft. 

2. Zum gleichen Zeitpunkt treten die Landabfindungen hinsichtlich der Rechte an den 

alten Grundstücken und hinsichtlich der diese Grundstücke betreffenden 

Rechtsverhältnisse, die nicht aufgehoben werden, an die Stelle der alten Grundstücke. 

Die örtlich gebundenen öffentlichen Lasten, die auf den alten Grundstücken ruhen, 

gehen nach Maßgabe der Festsetzungen im Flurbereinigungsplan auf die in deren 

örtlicher Lage ausgewiesenen neuen Grundstücke über (§ 68 Abs. 1 FlurbG). 

3. Der Übergang des Besitzes, der Verwaltung und der Nutzung an den durch den 

Flurbereinigungsplan ausgewiesenen neuen Grundstücken wurde durch die vorläufige 

Besitzeinweisung mit Überleitungsbestimmungen vom 11.05.2011 sowie durch die 

Ergänzungsanordnung zur vorläufigen Besitzeinweisung vom 13.05.2013 geregelt. 

4. Innerhalb von 3 Monaten, vom ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung dieses 

Verwaltungsaktes an gerechnet, können mangels einer Einigung zwischen den 

Vertragspartnern bei der Bezirksregierung Köln folgende Festsetzungen gemäß § 71 

FlurbG beantragt werden: 

a) Angemessene Verzinsung einer vom Eigentümer zu leistenden 

Ausgleichszahlung durch den Nießbraucher (§ 69 Satz 2 FlurbG); 

b) Erhöhung oder Minderung des Pachtzinses oder anderweitiger Ausgleich infolge 

eines Wertunterschiedes zwischen dem alten und neuen Pachtbesitz 

(§ 70 Abs. 1 FlurbG); 

c) Auflösung des Pachtverhältnisses infolge wesentlicher Erschwernis der 

Bewirtschaftung des neuen Pachtbesitzes (§ 70 Abs. 2 FlurbG). 

Die Anträge zu a) und b) können von beiden Vertragspartnern, der Antrag zu c) kann 

nur vom Pächter gestellt werden. 

Gründe 

Der Erlass der Ausführungsanordnung ist gemäß § 61 FlurbG zulässig und gerechtfertigt, 

weil die Bezirksregierung Köln die gegen den Flurbereinigungsplan erhobenen 

Widersprüche ausgeräumt hat. Dadurch wurde der Flurbereinigungsplan unanfechtbar mit 

der Folge, dass seine Ausführung anzuordnen ist. 

Mit der Ausführung des Flurbereinigungsplanes tritt der neue Rechtszustand ein, so dass 

die Teilnehmer danach eigentumsrechtlich über ihre Abfindungsgrundstücke verfügen 

können. 
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Die Flurbereinigungsbehörde kann um die Berichtigung der öffentlichen Bücher - 

Grundbuch und Liegenschaftskataster - ersuchen. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Verwaltungsakt kann innerhalb eines Monats nach seiner öffentlichen 

Bekanntmachung Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich bei der 

Bezirksregierung Köln, Dezernat 33 

50606 Köln 

oder zur Niederschrift bei der 

Bezirksregierung Köln, Dezernat 33, 

Blumenthalstraße 33, 50670 Köln 

unter Angabe  

des Aktenzeichens einzulegen. 

Sofern Sie über eine qualifizierte elektronische Signatur verfügen, können Sie den 

Rechtsbehelf auch elektronisch einlegen. Näheres hierzu entnehmen Sie bitte der Internet-

Seite www.bezreg-koeln.nrw.de unter dem Punkt Virtuelle Poststelle. 

Hinweis: 

Falls die Frist durch einen von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, würde 

dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 

 

        Im Auftrag 

       LS)       gez. 

        (Fehres) 

      Ltd. Regierungsvermessungsdirektor 
 
 
 

                         GEMEINDE WEILERSWIST 
                           DER BÜRGERMEISTER 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

zur 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 72 in Weilerswist 
„Nördlicher Teil des Neubaugebietes Weilerswist Süd“ 

 
- Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 13 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) in der  

Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBl. I S. 1548) 

 
 
In seiner Sitzung am 27.03.2014 hat der Ausschuss für Wirtschaftsförderung und 
Gemeindeentwicklung gemäß § 2 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit § 13 BauBG den 
Aufstellungsbeschluss zur 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 72 „Weilerswist Süd“ im 
vereinfachten Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 
BauGB gefasst.  
 
Weiterhin hat er die Beteiligung der Öffentlichkeit durch einmonatige Auslegung der 
Planunterlagen sowie die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 3 Absatz 2 und § 4 Absatz 2 BauGB beschlossen. 
 

http://www.bezreg-koeln.nrw.de/
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Das Plangebiet der 5. Änderung des Bebauungsplans 72 wird begrenzt im Norden und 
Westen durch den Lärmschutzwall, im Osten durch die Heinrich-Rosen-Allee und die 
östliche Grenze des nach Norden verlaufenden öffentlichen Fußweges in Richtung 
Bahnhof, im Süden durch die Heinrich-Potthoff-Straße und weist eine Größe von ca. 1,92 
ha auf. 
 
Die Grenze des räumlichen Geltungsbereichs ist der beigefügten Planzeichnung zu 
entnehmen. 
 
Zusätzlich zur fertig gestellten achtgruppigen Kindertagesstätte nördlich der Bernhard-
Thywissen-Straße im Bereich der Mischgebietsfläche (MI 1) wird für ca. vier weitere Jahre 
die Kindertagesstätte in Mobilbauweise an der Heinrich-Potthoff-Straße als dreigruppige 
Einrichtung benötigt. Die mit den Kindertagesstätten verbundenen Bring- und 
Abholverkehre führen in den entsprechenden Tageszeiten zu Konflikten im Bereich der 
öffentlichen Straßen, da das Stellplatzangebot im Nahbereich der Kindertagesstätten nicht 
ausreicht. Zur Entspannung des Parkdrucks ist daher die Schaffung weiterer öffentlicher 
Stellplätze erforderlich. 
 
Im Wesentlichen beinhaltet die 5. Änderung des Bebauungsplans folgende 
Festsetzungen: 
 

 Verbreiterung der Straßenverkehrsfläche in Richtung Osten zur Ermöglichung der 
Schrägaufstellung von ca. 25 Parkplätzen in der Bernhard-Thywissen-Straße 
sowie die damit verbundene Verschiebung der überbaubaren Grundstücksflächen 
in diesem Bereich 

 

 Wegfall der Begrenzung der Zahl von Wohneinheiten in Wohngebäuden sowie der 
zwingend zweigeschossigen Bebauung  

 Reduzierung der maximalen Gebäudehöhen 

 Flexiblere Gestaltung von Dachformen und -neigungen 
 
 
Die 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 72 wird im vereinfachten Verfahren nach § 13 
BauGB durchgeführt, da durch die Änderung die Grundzüge der Planung nicht berührt 
werden, das zulässige Vorhaben eine Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung nicht begründet und keine Anhaltspunkte für eine 
Beeinträchtigung der in § 1 Absatz Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter (die 
Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete) bestehen. 
 
Nach § 13 Absatz 3  BauGB wird im vereinfachen Verfahren von der Umweltprüfung nach 
§ 2 Absatz 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 
3 Absatz 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, 
sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Absatz 4 BauGB abgesehen. 
Das Monitoring gemäß § 4c BauGB ist nicht anzuwenden. 
 
Ein Ausgleich für die durch die Bebauungsplanänderung verursachten Eingriffe in Natur 
und Landschaft ist gemäß § 1 a Absatz 3 Satz 6 BauGB nicht erforderlich, da die Eingriffe 
bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren. 
 
Die Planunterlagen zum Entwurf der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 72 liegen in 
der Zeit  

 
vom 16.04.2014 bis 21.05.2014 

 

bei der Gemeindeverwaltung Weilerswist, Bonner Straße 29, Fachbereich Planen und 
Bauen, Zimmer 112, öffentlich aus. 

Die Auslegungszeiten sind: 
vormittags:    montags bis freitags                         von   8.00 Uhr bis 13.00 Uhr 
nachmittags: montags, mittwochs, donnerstags    von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
                     dienstags                                           von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr  
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Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen zum Entwurf der 5. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 72 schriftlich oder zur Niederschrift vorgetragen werden. Über die 
fristgerecht abgegebenen Stellungnahmen entscheidet der Rat der Gemeinde Weilerswist 
und teilt das Ergebnis mit. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung unberücksichtigt bleiben. 
 
Auf die Rechtsfolgen des § 47 Abs. 2 a Verwaltungsgerichtsordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19.03.1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt geändert durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 21.07.2012 (BGBl. I S. 1577) wird hingewiesen. Danach ist eine 
Normenkontrollklage für Einwendungen unzulässig, soweit sie im Rahmen der öffentlichen 
Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden.  
 
 

Weilerswist, 07.04.2014 
 
 
                                                                     gez. 

Peter Schlösser 
Bürgermeister 
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 Amtsblatt der 

Gemeinde Weilerswist 
ist an folgenden Depotstellen erhältlich 

 

Ortschaft Weilerswist  Nußbaum, Paul  
-Ortsbürgermeister- 
 

Triftstr. 46 
53919 Weilerswist  
 

 Gemeindeverwaltung (Foyer) Bonner Str. 29 
53919 Weilerswist 
 

 Kreissparkasse Euskirchen 
 
 

Kölner Str. 83 
53919 Weilerswist 
 

 VR-Bank Rhein-Erft eG 
 
 

Kölner Str. 88  
53919 Weilerswist 
 

 
 

Ortschaft Vernich Arnold Mauel  
-Ortsbürgermeister- 
 

Zülpicher Str. 50 
53919 Weilerswist 
 

 

Ortschaft Metternich Auslegekasten  
 
 

Meckenheimer Str. 64  
53919 Weilerswist  

 
Kiosk 
 

Wasserburgstr. 
53919 Weilerswist 
 

 
 

Ortschaft Müggenhausen Erwin Jakobs  
-Ortsbürgermeister- 
 

Rheinbacher Str. 66  
53919 Weilerswist  
 

 Kasten am 
Kindergarten /"Alte Schule" 
 

Heimerzheimer Str. 12  
53919 Weilerswist 

 
 

Ortschaft Lommersum  Heinrich Oberrem 
-Ortsbürgermeister- 
 

Wichtericher Weg 2 
53919 Weilerswist  
 

 VR-Bank Rhein-Erft eG 
 
 

Schweinemarkt 7 
53919 Weilerswist 
 

 
 

Ortschaft Derkum-Hausweiler Bäckereiverkaufswagen Euskirchener Str. / 
Straßfelder Str. 
53919 Weilerswist 
 

 
Zusätzlich erfolgt eine Veröffentlichung im Internet unter http://www.weilerswist.de/ 
 
 


